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Inhalt: 
Aufhebung des Beschlusses zur DS-Nr. 160/2002 (Europaweite Ausschreibung der Restab-
fallentsorgung des Landkreises Uckermark ab 2005 mit der Beteiligung des Landkreises an 
einer gemischt-wirtschaftlichen Gesellschaft (Public-Private-Partnership) sowie des hierzu 
beschlossenen Antrages DS-Nr. 164/2002 (Antrag des LR zur DS-Nr. 160/2002) aus der 
Sitzung des Kreistages am 25.09.2002  
Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
€ 

Haushaltsstelle 
 

Haushaltsjahr 
  

 
Mittel stehen zur Verfügung 

 
 
Mittel stehen nicht zur Verfügung 

 
Deckungsvorschlag: 

 
 
Mittel stehen nur in folgender Höhe 
zur Verfügung:  

€ 
 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag hebt den Beschluss zur DS-Nr. 164/2002 in Verbindung mit der Berichtsvorlage 
DS-Nr. 160/2002 vom 25.09.2002 auf. 

zuständiges Amt:       

Abfallwirtschafts- und 
Deponiebetrieb 

 Doris Krause  Reinhold Klaus  Klemens Schmitz 

  Betriebsleiterin  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   

Umwelt- und Landwirtschaftsamt Herr Hartwig 
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Begründung: 
 
Der politische Wille der Mitglieder des Kreistages hat sich geändert und wird von Ih-
nen gemäß DS-Nr. 68/2004 vom 20.04.2004 wie folgt begründet: 
 
Das Ergebnis der Ausschreibung erfüllt nicht die Erwartungen des Kreistages hinsicht-
lich einer preisgünstigen Lösung verbunden mit einer größtmöglichen Transparenz 
und den entsprechenden Kontroll- und Einflussmöglichkeiten des Kreistages. 
 
Die vorgeschlagene Anlagengröße von bis zu 100.000 t Durchsatz führt nicht zu den 
erwarteten Preisvorteilen für die Gebührenzahler, da durch die komplizierte Rechts-
konstruktion der Gesellschaft Synergien direkt ausgeschlossen werden und die ange-
botenen Preise erheblich über den Kosten liegen. 
 
Das vorgeschlagene PPP-Modell birgt aus Sicht des Kreistages unkalkulierbare Risi-
ken hinsichtlich der zu errichtenden Anlage, da nicht der Bieter, sondern ein Dritter die 
Anlage errichtet. Dieser Dritte unterliegt nicht der Einflussnahme des Landkreises und 
kann im Insolvenzfall zu einem erheblichen Risiko werden. 
 
Die 15-jährige Bindung an einen Bieter, der nicht gleichzeitig Errichter der Anlage ist, 
erscheint im Umfeld der Veränderungen im Bereich der Abfallwirtschaft als zu risiko-
reich. 
 
Unter Abwägung der Risiken, die sich aus der Aufhebung der Ausschreibung ergeben 
(Schadensersatzforderungen der Bieter, Honorare an die Beraterfirmen des bisherigen 
Ausschreibungsverfahrens) und unter Berücksichtigung der effektiv erforderlichen 
Entsorgungskosten, wird der sich zukünftig ergebende Synergieeffekt aus der Zu-
sammenlegung der Restabfallbehandlung mit dem Einsammeln und Transportieren 
bedeutend höher eingeschätzt. 
 
Unter Berücksichtigung der sich im Eigentum des Landkreises befindlichen Grundstü-
cke der Kreisstraßenmeistereien sind bei der Gesamtbetrachtung der Abfallwirtschaft 
weitere Synergieeffekte durchsetzbar. 
 
Eine vollständige Übertragung der hoheitlichen Aufgabe auf die UAG bedarf einer 
rechtlichen Prüfung, ist jedoch unserer Kenntnis nach bereits in ähnlichen Fällen er-
folgt und bringt durch die privatrechtliche Organisationsform weitere Einspareffekte. 
 
Um die Auswirkungen dieser Verfahrensweise auf die Gebührenhöhe transparent dar-
zulegen und alle Einsparmöglichkeiten aufzuzeigen, wird ein Kosten- und Finanzcont-
rolling installiert. 
 
 
Anlage 
KT-Beschluss DS-Nr. 164/2002 vom 25.09.2002 in Verbindung mit DS-Nr. 160/2002 
vom 10.09.2002 










